
Gesetzblatt TeilII Nr. 6 — Ausgabetag: 31. Juli 1987 77

Artikel 6 

Zusammenarbeit
(1) Die für die tierärztliche Kontrolle zuständigen Dienste 

arbeiten mit den entsprechenden Diensten anderer Vertrags
parteien, insbesondere durch den Austausch zweckdienlicher 
Informationen, zusammen, um den Grenzübergang von Wa
ren, die der tierärztlichen Kontrolle unterliegen, zu beschleu
nigen.

(2) Wird eine Sendung verderblicher Waren oder lebender 
Tiere bei der tierärztlichen Kontrolle aüfgehalten, so bemüht 
sich der zuständige Dienst um möglichst rasche Unterrichtung 
des entsprechenden Dienstes des Ausfuhrlandes unter An
gabe der Gründe und der bezüglich der Waren getroffenen 
Maßnahmen.

Anlage 4 * 1 2

Pflanzenschutzrechtliche Kontrolle

Artikel 1 
Grundsätze

Die pflanzenschutzrechtliche Kontrolle wird ungeachtet des 
Ortes, an dem sie stattfindet, nach den in dieser Konvention 
und insbesondere in Anlage 1 festgelegten Grundsätzen durch
geführt.

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen

Die pflanzenschutzrechtliche Kontrolle im Sinne von Arti
kel 1 Buchstabe e) dieser Konvention umfaßt auch die Kon
trolle der Beförderungsmittel und -bedingungen von Pflan
zen und Pflanzenerzeugnissen. Sie kann ferner die Maßnah
men zum Schutz gefährdeter Pflanzenarten umfassen.

Artikel 3 
Informationen

Jede Vertragspartei stellt sicher, daß den Beteiligten ohne 
weiteres Informationen zugänglich sind über:
— die Waren, die besonderen pflanzenschutzrechtlichen Be

dingungen unterliegen,
— die Orte, an denen bestimmte Pflanzen und Pflanzen

erzeugnisse zur Prüfung vorgeführt werden können,
— die Liste der Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzen

erzeugnisse, für die Verbote und Beschränkungen beste
hen,

— die Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die 
pflanzenschutzrechtliche Kontrolle sowie deren allgemeine 
Anwendungsverfahren. .

Artikel 4 
Organisation der Kontrollen

(1) Die Vertragsparteien bemühen sich,
— soweit erforderlich und möglich, geeignete Anlagen für die 

pflanzenschutzrechtliche Kontrolle, Lagerung sowie Ent
wesung und Desinfektion entsprechend den Erfordernissen 
des Verkehrs einzurichten;

— den Warenverkehr insbesondere durch Abstimmung der 
Dienstzeiten des Pflanzenschutzdienstes und der Zollstel
len sowie durch Genehmigung der Abfertigung verderbli
cher Waren außerhalb der normalen Dienstzeiten zu er
leichtern, sofern die Ankunft dieser Waren im voraus mit
geteilt worden ist.

(2) Die pflanzenschutzrechtliche Kontrolle von Pflanzen 
und Pflanzenerzeugnissen kann auch im Landesinnern durch
geführt werden, sofern nachgewiesen werden kann und die 
benutzten Beförderungsmittel so beschaffen sind, daß die Wa
ren während ihrer Beförderung keinen Befall mit Schadorga
nismen verursachen können.

(3) Die Vertragsparteien bemühen sich im Rahmen der gel
tenden Übereinkommen, die Prüfung verderblicher Pflanzen 
und Pflanzenerzeugnisse unterwegs soweit wie möglich ein
zuschränken.

(4) Müssen die Waren bis zum Vorliegen der Ergebnisse der 
pflanzenschützrechtlichen Kontrolle gelagert werden, sorgen 
die zuständigen Kontrolldienste der Vertragsparteien dafür, 
daß diese Lagerung mit einem Minimum an Zollförmlichkei
ten erfolgt und die Voraussetzungen für die Quarantäne
sicherheit und Erhaltung der Waren erfüllt.

Artikel 5 
Transitwaren

Im Rahmen der geltenden Übereinkommen verzichten die 
Vertragsparteien soweit wie möglich auf die pflanzenschutz
rechtliche Kontrolle von Transitwaren, sofern diese Maßnah
men nicht zum Schutz ihrer eigenen Pflanzen erforderlich 
sind.

Artikel 6 
Zusammenarbeit

(1) Der Pflanzenschutzdienst arbeitet mit den entsprechen
den Diensten anderer Vertragsparteien, insbesondere durch 
den Austausch zweckdienlicher Informationen, zusammen, 
um den Grenzübergang von Pflanzen und Pflanzenerzeugnis
sen, die der pflanzenschutzrechtlichen Kontrolle unterliegen, 
zu beschleunigen.

(2) Wird eine Sendung von Pflanzen oder Pflanzenerzeug
nissen bei der pflanzenschutzrechtlichen Kontrolle aufgehal
ten, so bemüht sich der zuständige Dienst um möglichst rasche 
Unterrichtung des entsprechenden Dienstes des Ausfuhrlandes 
unter Angabe der Gründe und der bezüglich der Waren ge
troffenen Maßnahmen.

Anlage 5

Kontrolle der Einhaltung technischer Normen

Artikel 1 

Grundsätze
Die Kontrolle der Einhaltung technischer Normen der durch 

diese Konvention erfaßten Waren wird ungeachtet des Ortes, 
an dem sie stattfindet, nach den in dieser Konvention und 
insbesondere in Anlage 1 festgelegten Grundsätzen durchge
führt.

Artikel 2 
Informationen

Jede Vertragspartei stellt sicher, daß den Beteiligten ohne 
weiteres Informationen zugänglich- sind über:
— die von ihr angewandten Normen,
— die Orte, an denen die Waren zur Prüfung vorgeführt wer

den können,
— die Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die 

Kontrolle der Einhaltung technischer Normen sowie deren 
allgemeine Anwendungsverfahren.

Artikel 3
Harmonisierung der Normen

In Ermangelung internationaler Normen bemühen sich die 
Vertragsparteien, die innerstaatliche Normen anwenden, diese 
durch internationale Übereinkünfte zu harmonisieren.

Artikel 4 
Organisation der Kontrollen

(1) Die Vertragsparteien bemühen sich,
— soweit erforderlich und möglich, Stellen für die Kontrolle 

der Einhaltung technischer Normen entsprechend den Er
fordernissen des Verkehrs einzurichten;


